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Die Mitteilungspflicht gemäß § 109 a EStG 
 
 
Das Einkommensteuergesetz sieht im § 109 a eine kalenderjahrbezogene Mit-
teilungsverpflichtung für bestimmte Leistungen vor. 
 
 
 
Wer muss melden? 
 
Jeder Unternehmer iSd § 2 UStG sowie Körperschaften des öffentlichen und 
privaten Rechts, denen gegenüber durch eine natürliche Person oder eine 
Personengesellschaft (OHG; OEG; KG; KEG; GesnbR; Miteigentumsgemein-
schaft) eine der nachfolgend aufgelisteten Leistungen erbracht wurden, haben 
grundsätzlich eine Mitteilungsverpflichtung. 
 
 

 

Meldepflichtig sind auch ausländische 
Unternehmen. 

 
 
 
Welche Leistungen müssen gemeldet werden? 
 
 

 Mitglieder des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates und von mit der Über-
wachung der Geschäftsführung beauftragten Personen; 

 Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, 
Versicherungsagent; 

 Stiftungsvorstände; 

 Vortragende, Lehrende und Unterrichtende; 

 Kolporteure und Zeitungszusteller; 

 Privatgeschäftsvermittler; 



  

   
 

2 

QQQuuuiiiccckkk   NNNeeewwwsss (26. JÄNNER 2010) 

 Personal 
 Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Unternehmenssteuern 

 Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, wenn die Tätigkeit 
zu Funktionsgebühren nach § 29 Z 4 EStG 1988 führt; 

 Personen, die Leistungen im Rahmen eines freien Dienstvertrages er-
bringen und der Versicherungspflicht gemäß § 4 Abs 4 ASVG unterliegen. 

 
Eine genaue Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie Besonderheiten 
(bspw für Sportler und Trainer) finden Sie in den Einkommensteuerrichtlinien 
2000 (Rz 8300 ff) oder Sie rufen uns an. 
 
 
 
Welche Daten sind zu übermitteln? 
 
 
Die Mitteilung gemäß § 109 a EStG muss folgende Daten enthalten: 
 

 Name (Firma) und Wohnanschrift bzw Sitz der Geschäftsleitung des 
Empfängers des Entgeltes sowie dessen Versicherungsnummer gem. 
§ 31 ASVG (bei Nichtvorhandensein das Geburtsdatum) und die 
Steuernummer (falls bekannt). 

 

 Art der erbrachten Leistung. Hier reicht die Zuordnung zu einer in der 
Verordnung umschriebenen Kategorie (siehe oben; Punkt 2) aus, wobei für 
verschiedene Leistungen derselben Person verschiedene Mitteilungen 
auszustellen sind (EStR Rz 8313). 

 

 Kalenderjahr, in dem das Entgelt geleistet wurde. 
 

 (Netto)Entgelt und extra die (allenfalls) darauf entfallende ausgewiesene 
Umsatzsteuer. 
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 Maßgeblich sind die ausbezahlten Entgelte. 

 Das Nettoentgelt ist bei freien Dienstnehmern (§ 4 Abs 4 
ASVG) vor Abzug des Dienstnehmeranteils zur Sozialver-
sicherung anzugeben. 

 Bei freien Dienstnehmern (§ 4 Abs 4 ASVG) ist zusätzlich 
der Dienstnehmeranteil zur Sozialversicherung sowie die 
Beiträge an die betriebliche Vorsorgekasse anzuführen. 
Dies ersetzt jedoch nicht die Übermittlung der sozialver-
sicherungsrechtlichen Daten im Formular L16 

 
 
 
Wie und an wen muss übermittelt werden? 
 
Die Übermittlung der Meldungen ist grundsätzlich zwingend in elektronischer 
Form bis Ende Februar des jeweils folgenden Kalenderjahres vorzu-
nehmen. Nur wenn der auszahlenden Stelle (= Auftraggeber) die elektronische 
Übermittlung mangels technischer Voraussetzung (es liegt keine EDV bzw kein 
Arbeitsplatzcomputer mit Internetanschluss vor) unzumutbar ist, kann die 
Übermittlung in Papierform auf dem Formular E 18 erfolgen. In diesem Fall ist 
die Mitteilung an das Finanzamt, das für die Erhebung der Umsatzsteuer des 
zur Mitteilung Verpflichteten zuständig ist (der es im Fall der Umsatzsteuer-
pflicht wäre), zu übermitteln. Diese Mitteilung muss aber bereits bis Ende 
Jänner des jeweils folgenden Kalenderjahres erfolgen. 
 
Bei elektronischer Übermittlung stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung: 
 

• Übermittlung über ELDA (Datensystem der Sozialversicherung) 

• Übermittlung über ELDA in Form einer Erfassungsmaske 

• Übermittlung über Statistik Austria – für jene Großübermittler, die auch 
die Lohnzettel auf diesem Wege übermitteln. 
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 Elektronische Übermittlung  Frist: Ende Februar 2010 
 Übermittlung in Papierform (E18)  Frist: Ende Jänner 2010 

 
Der Mitteilungsverpflichtete hat an den Honorarempfänger eine Kopie seiner 
Meldung zuzuschicken. 
 
 
 
 
Wann kann die Meldung unterbleiben? 
 
 
Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn das im Kalenderjahr insgesamt ge-
leistete Entgelt einschließlich allfälliger Reisekostenersätze nicht mehr als 
€ 900,00 und das (Gesamt)Entgelt einschließlich allfälliger Reisekostenersätze 
für jede einzelne Leistung nicht mehr als € 450,00 betragen. 

Unser Tipp: Honorarsplitten kann möglicherweise die Meldepflicht verhindern 
(Beispiel: statt Abrechnung eines Jahreshonorars über € 800,00 

 zwei Halbjahresabrechnungen über je € 400,00  keine 
Meldepflicht) 

 
Weiters kann eine Mitteilung in jenen Fällen unterbleiben, in denen die 
Einkünfte in Österreich nicht steuerpflichtig sind sowie wenn die Einkünfte 
aufgrund eines Doppelbesteuerungseinkommens in Österreich nicht zu 
besteuern sind.  

Sonstige Hinweise 
 
 
Jene Personen, für die eine Mitteilung gem § 109 a EStG ausgestellt wurde, 
haben in der ihrer Einkommensteuer- oder Einkünftefeststellungserklärung 
beigeschlossenen Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung oder Überschussrechnung die Einnahmen aus der betreffenden 
Tätigkeit gesondert auszuweisen. 

Bei Nichterfüllung der Mitteilungspflicht durch den Auftraggeber handelt es 
sich um eine Finanzordnungswidrigkeit, die mit Strafen von bis zu € 4.000,00 
bedroht ist. 
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Für weitere Informationen oder Fragen stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
• StB. Mag. Hannelore Gruber 

Tel.: 01/24721-200; e-Mail: hannelore.gruber@steuer-service.at 
 
• StB. Mag. Michaela Wiesner 

Tel.: 01/24721-350; e-Mail: michaela.wiesner@steuer-service.at 
 
• Ihr persönliches Betreuungsteam 
 
 
 
 
Alle bisherigen Quick News finden Sie auch auf unserer Website http://www.steuer-
service.at/ unter der Rubrik "NEWS". 

 
 
 
 

 
Für den Inhalt verantwortlich: StB. Mag. Michaela Wiesner  
 
Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine Information dar und ersetzen nicht individuelle Beratung im Einzelfall. Die 
Steuer & Service Steuerberatungs GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, welcher Art immer, aufgrund der Verwendung der hier 
angebotenen Informationen. Die Steuer & Service Steuerberatungs GmbH übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Inhalts der Newsletter. 
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